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päpstlichen Teufel" aus Deutschland ausgetrieben habe, seien „sieben ärgere,

schalkhaftere Geister" eingezogen, (Forschung folgt,)

Gründung von Schul-Sparkassen.
Referat in der Vcrcinssektio» Zug von Lehrer Kistler in Baar.

(Schluß.)

2. Wie sind die Schulsparkasse» zu organisieren und einzurichten?

Hierüber sollen noch knrz einige Bemerkungen folgen, Sehr wichtig ist

die Mitwirkung des Staates. Es darf wohl angenoninien werden, das;

die Behörden einer Einrichtung, welche den Staatsbürgern solche moralische

nnd materielle Borteile verschafft und von so hervorragender sozialer Beden-

tung ist, ihren Beistand nicht versagen werden, Lassen sie der Schnlsparkasse

Unterstützung, Schutz und Aufsicht angedeihen, so wird sie bald eine

allgemeine Einrichtung, die in keiner Gemeinde, in keiner Volksschule mehr

fehlt. Bieten sie Hand, das; die Kassen von Anfang an ans sichere

Grundlage gestellt nnd ihr Betrieb gebührend beaufsichtigt wird,
so wird das Volk demselben Sympathie entgegenbringen; sie wird angesehener,

einflußreicher, anziehender. Schon die Genehmigung der Statuten weckt Bcr-

trauen, lind kann durch finanzielle Unterstützung die Verwaltung der Schul-
sparkassen so geregelt werden, das; den sparenden Kindern ihre Ein-
lagen samt dein Zins voll und ganz zukommen ohne jegliche
Schmälernng, sei es zur Anschaffung der nötigen Rechnnngsbücher oder zur

Belohnung des mit einiger Mühe und Verantwortung belasteten Kassiers, so

wäre dadurch der Sache ein bedeutender Vorschub geleistet. Es ist daher z»

wünschen, das; die Regierungen I) die Anschaffung einheitlicher Rechnungs-

bûcher nnd 2) die Gratifikation der Kassiere besorgen. Die Kosten wären

für den Kanton Zug im ersten Jahr annähernd folgende:

Für 2400 Schnlbüchlein à 16 Rp, Fr. 240, —

„ l 12 Einlagen-und Zinskontrollcn à 1 Fr, „ 112.—
„ l 1 Kassabüchlein à 4 Fr, „ 44, —

I I Bücher für die Jahresrechnungen à 4 Fr. „ 44. —

Fr. 440, —

„ Gratifikation an die 11 Kassiere à durch-

schnittlich 30 Fr, „ 330, —

Zieht mau in Betracht, daß die Bücher, mit Ausnahme von den ca, 400

alljährlich für neu in die Schule eintretende Kinder nötigen Sparbüchlein,

auf 10 Jahre genügen werden, so sind die Kosten per Jahr nur 84 Fr,,

demnach bclicfe sich die Auslage des Staates per Jahr auf 414 Fr.
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Ferner sollten durch die Behörden alljährlich statistische Erhebungen der-

austollet und deren Ergebnisse veröffentlicht werden; sie wirren geeignet, den

Sparsinn anzuregen.

Vielleicht könnte mancher Lehrer vor der Arbeit der Zinsberechnung am

meisten zurückschrecken. Ohne Zweifel hätte dies Grund, wenn man den Zins
von jeder kleinen Einlage extra berechnen wollte; dies wäre jedoch Zcitver-
schwendung; diese detailierte Zinsberechnung ist durchaus nicht nötig. Die

Sache gestaltet sich viel einfacher. Der Gesamtzins wird nämlich von der

öffentlichen Sparkasse folgendcrwcise berechnet! I) vom Guthaben des Schülers
im Vorjahr jJahreszins zu 2) von den monatlichen Kesanitsnnnnen

der im letzten Schuljahr gesammelten Spargelder,

Demnach ergiebt sich für das Sparguthaben des einzelne» Schülers fol-
gende Zinsbcrechnnngsmethode:

1) >2 '/,, von seinem vorjährigen Guthaben.

2) "/„ von seiner Gcsaniteinlage im letzten Rechnnngsjahre, Die durch-

schnittliche Prozenthöhe für dieses neue Guthaben wird aus dem Gesamtzins
der monatlichen, ans der öffentlichen Sparkasse angelegten Gesamtsumme bc-

rechnet. Angenommen, es würden jeden Monat 399 Fr, in die öffentliche

Sparkasse abgeliefert, so ergäbe sich bei einem Zinsfuß von 3'/z°/g folgende

Zinsberechnung i

399 Fr, à 3 '
2 °/„ in 11 Monaten Fr, 9.57

399 10 8.79
399 0 7.83
399 8 9,96
399 7 0.99
399 0 5.22
399 5 4.35
399 4 3.48
399 3 2.61
399 2 1.74
399 k 9.87

3399 Fr, Einlagen Fr, 57,42 Zins,
> l'/i-Rp,

Nehmen wir min serner an, 1 Kind habe 59 Fr, vorjähriges Gut-
haben und l9 Fr, neue Einlagen, so wird ihm der Zins zugeschrieben wie
solgt:

59 Fr, ìr 3 '/z Rp, Fr. I, 75 Zins,
19 à 1 ' 2 „ —, 15 „

Fr, I, 99 Zins,
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Nu», wie viel Zeit braucht der Lehrer für diese Arbeit, sowie die übrige

geschäftliche Arbeit im Schulsparkassenbetrieb?

1) Wöchentlich einmal Std, für Entgegennahme, Einschreiben nnd

Zusammenzählen der Sparbetrüge.

2) Am Ende jedes Monats '/z Std. für Zusammenzählen der vier,

eventuell fünf, wöchentlichen Einlagen jedes Schülers nnd Ermittlung der

Monatssnmme der ganzen Schule.

3) Am Ende des Schuljahres 2 Std. für Addieren der 12 Monats-

betrüge des einzelnen Schülers, Berechnung und Einschreibung des Zinses und

endlich Einschreibung des schließlichen Guthabens jedes nnd aller Schüler.

Daß die angegebene Zeit hinreicht, wird jeder zugeben, der meine dem

Referat beigefügten Formulare für die Einlagen- und Zinskontrollen und für

die Sparbüchlein besieht. (Siehe Anhang.)
Mit der geschäftlichen Thätigkeit des Lehrers vereinigt sich die pädago-

gische. Im gesamten Sparkassenverkehr des Lehrers mit den Schü-
lern sei das erziehliche Moment maßgebend. Der erste ans die Schul-

sparkasse bezügliche Verkehr besteht in der erneuten Belehrung über das Wesen

und den Wert der Sparsamkeit, in der Eröffnung, daß die'Kinder nunmehr

in der Schule Gelegenheit finden sollen, sich im Sparen zu üben, in der

dringenden Empfehlung, diese Gelegenheit zu benutzen und in dem Auftrage,

die Eltern um Erlaubnis zur Teilnahme zu bitten, des weiteren macht er die

Kinder mit dem Geschäftsgange im allgemeinen bekannt. Bei der Einsän»»-

lung der Sparbeträge darf der Lehrer sich nicht begnügen, den Kindern ab-

zunehmen, er muß oft darauf hinweisen, daß nur auf dem rechtmüßig Er-

wordenen Segen ruht und muß immer wieder Erkundigungen über Herkommen

der Einlagen einziehen. Daß dies in der Regel im freundlich-väterlichen Tone

geschehen soll, sei hier nur erwähnt; die Bildung eines richtigen Urteils hierin

setzt Kenntnis der seelischen Anlagen und der häuslichen Verhältnisse des

Kindes voraus; darum ist die beste Einrichtung jedenfalls die, daß

der Klassenlehrer die Einsammlung selbst übernimmt. Um das

Interesse der Eltern rege zu erhalten, achte der Lehrer darauf, daß sie die in

Händen der Kinder befindlichen Sparbüchlein monatlich unterschreiben.

Einen wohlthuenden Eindruck auf das Gemüt der Kinder wird es

machen, wenn der Lehrer mitunter ein Kind besser sitnierter Eltern veran-

laßt, 1 oder 2 Batzen zu Gunsten eines armen Kindes in die Kasse einzn-

legen. Um zu vermeiden, daß ein Kind ohne Wissen und Willen seiner Eltern

oder sonstigen Stellvertreter sei» Sparguthaben ganz oder teilweise zurückzieht,

muß die Anordnung getroffen werden, daß Rückzahlungen nicht dem

Kinde selbst, sondern dem Inhaber der elterlichen Gewalt gegen

Empfangsbescheinigung geleistet werden. Um zugleich möglichst Ein-
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sachheit ins Rechnungswesen zu bringen, sollen alle Rückzahlungen durch den

Kassier stattfinden, nicht durch die verschiedenen Klassenlehrer; derselbe seht

jedoch diese durch das Sparbüchlein des Schülers, worin die Rückzahlung

quittiert ist, davon in Kenntnis.

Nicht von Nutzen würde es sein, wenn man Rückzahlnngsgesnche jener

Eltern ablehnen wollte, welche die Ersparnisse möglicherweise zu inoinentaner

Aushilfe in der Familie oder sonst zu einem nützlichen Zwecke notwendig

brauchein Sie sollen vielmehr ihr Guthaben für eine unbedingt
notwendige Ausgabe jederzeit verfügbar finde». Gerade diese Sicher-

heit wird das Kind am meisten in seiner Thätigkeit im Sparen anzueiferu

vermögen, sie auch wird zuerst in diesem Kinde den Gedanken erwecken und

zum Bewußtsein bringen, der für sein späteres Leben so erfolgreich sein wird,
den Gedanken, durch Vermeidung nutzloser Vergeudung sich die Mittel zu

schaffen für nützliche Zwecke, für die Zeiten der Not!
Bevor ich mein Referat schließe, kann ich nicht unterlassen, noch auf

drei Porwürfe zu erwidern, welche der Schulsparkasse oft gemacht werden:

1. Das; in dieser Kasse nicht eigentlich die Kinder, sondern die Eltern

sparen; diese fänden aber anderweitig Gelegenheit genug dazu, also sei die

Schulsparkasse nicht notwendig.

2. Das; sie in den armen Kindern Neid und in den reichen Hochmut
erwecke.

3. Das; sie die Kinder in den Übereifer im Sparen hineintreibe, in

welchem sie einerseits zum unredlichen Erwerb (Diebstahl), anderseits zum im-
redlichen Zusammenhalten (Geiz) verleitet würden.

Ans den ersten Einwand diene folgendes zur Erwiderung: Zunächst

bilden einen namhaften Teil der Sparer in der Schule doch die Kinder selbst.

Wer sieht denn nicht, wieviel Geld unsere Jugend zum Vergeuden hat? Aber

auch dann, wenn nur die Eltern die Sparenden wären, wird die Schnlspar-
lasse immer noch nicht überflüssig. Abgesehen davon, daß ohne die überaus

große Anregung, welche die Schule in das Haus bringt, ohne die Bequem-

lichkeit, die das Sparen in der Schule bietet, manche Eltern überhaupt nicht

Sparen würden, daß also durch die Sparkasse die Zahl der sparenden Eltern ver-

mehrt wird, liegt in der Beteiligung der Eltern an der Sparkasse anch ein

erziehliches Moment; denn in der Schule sparen die Eltern für und durch die

Kinder; diese erhalten somit Beispiel und Übung in der Sparthätigkeit. In
einer öffentlichen Sparkasse hingegen sparen die Eltern, wenn auch zuweilen
für ihre Kinder, doch niemals durch dieselben, ja meist nicht einmal mit
Wissen derselben. Solches Sparen sieht von jeder Mitwirkung der Jugend
ab. entbehrt sogar der Einwirkung durch das gute Beispiel.

Der zweite Borwurf sieht so aus, als ob die verschieden hohen Spar-
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einlagen das einzige Ding wären, durch welches der Stnndesnnterschied zum

Ausdruck koniinen könnte. In der That aber richtet sich beinahe alles an den

Kindern »ach dem Stande und der Vermögenslage der Eltern: Kleidung,

Benehmen, Sprache, Schnlntensilien, Taschengeld, Frühstück n. a. Astes dieses

hat das arme Kind täglich vor Augen; mancher dieser Gegenstände ist viel-

leicht sein sehnlichster Wunsch und könnte am ehesten seinen Neid erwecken.

Allein in den meisten Füllen kommt hier der Standes- und Vermögensnnter-

schied dem Kinde kaum oder doch nicht in gehässiger Weise zum Bewußtsein.

Selten bringen Neid oder Geringschätzung tiefe Spaltungen hervor, und Arm

und Reich spielen friedfertig miteinander. Und da sollte nun die Schnlspar-

lasse plötzlich einen tiefen Riß verursachen? Das unscheinbare Geldstück sollte

im stände sein zu bewirken, was so verschiedene in die Auge» springende

Sachen nicht zu bewirken vermögen! Der Lehrer belehre »nr die Kinder

dahin, daß nicht in der Höhe der Einlagen, sondern in ihrer Zahl das Ver-

dienst des Sparens liegt, verhalte sich dem armen Kinde gegenüber ebenso

wohlwollend und anerkennend wie gegen dasjenige, das viel giebt. Unsere

Vvlksschüler sind übrigens ziemlich gleich arm.
Was den Übereifer im Sparen anbetrifft, so hat es der Lehrer in der

Gewalt, die anregende Einwirkung der Schüler aufeinander und seiner selbst

auf die Schüler nach Bedürfnis zu regeln. Er kennt seine Zöglinge und deren

Verhältnisse soweit, daß er Ungcwöhnlichkeiten in Höhe und Zahl das Ein-

lagen sofort gewahr wird. Er besitzt so viel Einfluß ans die Eltern und

Kinder, daß er den Ursachen solcher Erscheinungen nachgehen und dem et-

waigen Übel abhelfen kann. Auch ist die Unterschrift der Eltern im Spar-
büchlein, jeden Monat einmal, ein Mittel gegen unredlichen Erwerb. Der

Lehrer kann endlich auch einmal einen Schüler, bei dem er es für angezeigt

hält, bewegen, das Mitgebrachte zu einem Werk der Barmherzigkeit zu ver-

wenden.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die gemachten Vorwürfe nicht zu-

treffend sind. Weit eher dürfte der von der Schule ausgehende Antrieb gute

Früchte zeitigen, deren eine sich bei den Kindern in größerem Ordnungssinn
und Selbstvertrauen, sorgfältigem Wachen über das Eigentum und in der

Pflege eines gewissen Gcmeinsinnes, als Vorbereitung für das spätere Leben

kund giebt, deren andere darin besteht, daß durch die Schule der Sparsinn
in den Eltern wieder angeregt, die Sparsamkeit in den Schoß der

Familie zurückverpflanzt wird.

Diese Hoffnung hegend, schließe ich nun mein Referat mit dem Antrag:
Die Lehrerkonfercnz wolle die kantonale Erziehnngsbehörde er-

suchen, daß sie zur Gründung von Schulsparkassen im Kanton
Zug Hand bieten möge.
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Wir gebe» nun zum Schlüsse »vch eine» Statute»-Entwurf für Errich-

tuug von Schul-Spurkusse», wubci wir besonders den Kuutv» Zug berück-

sichtige», der über leicht uuch under» Verhältnisse» unzupussc» ist,

8 I-
Uni die Schulkinder des Kuntvns Zug in der Spursumkeit »»zuleite»

nnd^u unterstütze», wird ihnen Gelegenheit geboten, wöchentlich eimnul un einem

bestimmten Tage die ihnen zur Verfügung überlassenen Geldbeträge in der

Schule abzugeben, in dem Sinne, das; das Geld in einer öffentliche» Spur-
lasse zinstragend als Spurkupitul ungelegt werde,

8 2,

Einzahlungen von beliebiger Höhe, jedoch nicht unter 3 Rappen, können

vom Eintritt in die Primärschule bis zum Austritt uns sämtlichen Volks-
schule» (Primärschule, Sekundärschule, Fortbildungsschule) gemacht werden. In
den Ferien nimmt die Schulsparkasse keine Einlagen entgegen.

8 2,

Jedes Kind, das in die Schnlsparkasse einzahlt, erhält zu Hunde» seines

gesetzlichen Stellvertreters bei der ersten Einzahlung ein mit seinem Namen
und Geburtsdatum, sowie der Koutrollnummer bezeichnetes Sparbüchlcin,
Darin wird jeder dem Lehrer oder der Lehrerin abgegebene Sparbctrag so-

fort eingeschrieben und auf Ende des Schuljahres das Guthaben berechnet

(Zins inbegriffen.)
Jeden Monat einmal bezeugt der gesetzliche Stellvertreter (der Vater, be-

ziehmigswcise die Mutter, der Vormund oder die Pflegeltern) durch seine

Nameusuutcrschrift im Büchlein, daß er es eingesehen habe.

8 4,

Alle im Laufe eines Monats in den Schulen einer Gemeinde gesammelten
Spareinlagen werden am Ende desselben in eine öffentliche Sparkasse samt-
haft an Zins gelegt.

Der Zins wird am Ende jedes Jahres zum Kapital geschlagen und dem

einzelnen Schüler im Verhältnis zu seine» Einlagen gutgeschrieben, jedoch so

abgerundet, daß er durch 5 Rp. ohne Rest teilbar ist.

8 5.

Das Sparguthaben kaun durch den gesetzlichen Stellvertreter des Spar-
schülers jederzeit ganz oder teilweise gegen Empsangsbescheinignng zurückgc-
zogen werden. Die Sparsumme derjenigen Kinder, welche gänzlich aus der
Schule treten, werden an einem von der Gemeindeschulkommission zu besinn-
wende» Tage nach Schluß des Schuljahres ausbezahlt.

8 6.

Ein Kind, das auf unredlicher Weise erworbenes Geld einzahlt, kann
von der Schulsparkasse ausgeschlossen werden.

8

Die leitenden Organe jeder Schulsparkasse sind I) der kantonale Er-
ziehuugsrat, 2) die Gemeindeschulkommission, 3) der Vorstand, 4) der Lehrer
der einzelnen Schulen oder Klassen.
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8 8-

Der Erziehungsrat erläßt die Statuten, liefert durch die Erziehuugsrats-
kauzlei die zum Schulsparkassenbetrieb nötige» Bücher, als: die Sparbüchlei»
für die Kinder, die Einlagen- und Zinskontrollen für jede Schule, das Kassa-

buch und das Jahresrechnungsbuch für jede Gemeinde, läßt durch die Finanz-
kauzlei den Kassieren eine bescheidene Gratifikation zukommen und besorgt die

statistischen Erhebungen, wozu ihm die Jahresrechnuug aus jeder Gemeinde

nach Schluß des Schuljahres zugestellt wird.
8 9.

Die Kcmeindeschnlkommission mahlt zur Verwaltung der Srtsschnlspar-
lasse einen Borstand, bestehend aus dem Kassier und zwei RechnungSreoisoren.

Sie bestimmt das Geldinstitut, wo die Spargelder der Schulkinder an-

gelegt werden sollen.
Sie prüft und genehmigt endschaftlich die Jahresrechnuug und überwacht

das Schulsparkassenwesen, insbesondere die Beziehungen zur öffeutl. Sparkasse.

Z IN.

Der Kassier nimmt am Ende jedes Monats die Sparsummc» der einzelnen

Schulen entgegen und führt das Kassabuch, worin er die ihm eingehändigte»

Sparsummen jeder Schule, sowie alle gemachten Rückzahlungen sofort einschreibt.

Er schließt das Kassabnch monatlich ab und legt das Spargcld in die öffent-

liehe Sparkasse; zirka 50 Fr. behält er in der Verkchrskassa zurück, um im

Laufe des Schuljahres von einzelneu Kindern, respektive von deren Eltern

verlangte Rückzahlungen leisten zu können.

Am Ende des Rechnungsjahres fertigt er die Jahresrechnuug und über-

giebt sie den Rechuungsrevisoren.
Er ist z» gewissenhafter, exakter Rechnungsführung verpflichtet und hat

eine Realkaution von 100 Fr. zu leisten.

Dagegen bezieht er für seine Blühe aus der Kautouskasse durch Bermitt-

luug der Schulkommissio» jährlich eine Entschädigung von 10 Rp. per spa-

rendes Kind.
8 il-

Die Rechimngsrevisoren nehmen jeden Monat einmal Einsicht in das

Kassabuch und in das von der öffentlichen Sparkasse ausgestellte Sparheft;
auch die Einzahlungskontrollen der einzelnen Schüler können sie zur Einsicht

verlangen.
Die vom Kassier gefertigte Jahresrechnung unterwerfen sie einer genauen

Prüfung »nd übergeben sie mit Bericht und Antrag der Schulkommission,
welcher das Recht der Genehmigung zusteht.

8 12-

Der Kassier und die Rechnungsrevisoren berechnen gemeinsam am Ende

des Jahres aus dem Gesamtzius der im Laufe des Schuljahres in die öffent-

liehe Sparkasse abgelieferten Spareinlagen die durchschnittliche Prozenthöhc des

den einzelnen Schülern gutzuschreibenden Zinses ihrer lehtjährigen Einlagen.

Bon derselben, sowie vom Zinsfuß für das vorjährige Guthaben, giebt der

Kassier den Lehrern und Lehrerinnen Kenntnis, wonach sie den Zins für die

einzelnen Schüler selber berechnen.
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8 13,

Der Klassenlehrer sammelt allmonatlich am bestimmten Tage das Spar-
geld ein und führt darüber Rechnung, wazu ihm die Sparbüchleiu der Kinder
und die Einlagen- und Zinskvntrollc dient. Am Ende jedes Mvnats giebt
er das Spargeld dem Kassier ab, der ihm den Empfang am Fuße der Ein-
lagmkoutrolle bescheinigt.

Im Spardüchlein notiert er:
a) das Sparguthaben am Anfang des Jahres;
b) jede wöchentliche Einzahlung;
o) das Total der Einlagen in jedem Monat;
à) die Summe der Einlagen im ganzen Schuljahr;
o) den Zins;
f) das Guthaben am Ende des Schuljahres,

In die Einlagen- und Zinskontrollc schreibt er:
a) am Anfang des Schuljahres Namen und Geburtsdatum aller seiner

Sparschüler samt den fortlaufenden Nummern;
b) am Anfang des Schuljahres das letztjährigc Guthaben jedes Schülers

und der ganzen Schule, (Letzteres geschieht am Fuße der Kontrolle);
o) an jedem Einzahlnngstag den Sparbetrag jedes Schülers und der ganzen

Schule;
ck) am Ende jedes Monats das Total der im Laufe des Monats gemachten

Einlagen jedes Schülers und der ganzen Schule;
e) im Lause, beziehungsweise am Ende des Schuljahres, allfällige Rück-

zahlungcn, die aber vom Kassier geleistet werden;
k) am Ende des Schuljahres das Total der im Laufe des Schuljahres er-

folgten Einlagen und den Zins jedes Schülers und der ganzen Schule;
A) das schließliche Guthaben jedes Schülers und der ganzen Schule.

Bei Berechnung des Zinses für jeden einzelnen Schüler hält er sich au
die vom Vorstand angesetzte Prozenthöhe, erstens für den Zins des vorjäh-
rigen Guthabens und zweitens für den Zins der neuen Einlagen, Der Zins-
betrag ist so abzurunden, daß er durch 5 Rp. ohne Rest dividierbar ist,

8 14,

Alle Rückzahlungen finden durch den Kassier, nicht durch die verschic-
denen Klassen-Lehrer und -Lehrerinnen statt; er setzt jedoch diese durch das

Sparbüchlein des Schülers, worin die Rückzahlung eingetragen und quittiert
ist, oder durch einen besondern Empfangschein, davon in Kenntnis.

8 15.

Die Guthaben derjenigen Kinder, welche gänzlich aus der Schule ent-
lassen sind, werden an einein bestimmten Tag nach Schluß des Schuljahres
in Anwesenheit wenigstens eines Mitgliedes der Schulkommissiou und der

Rechnungsrevisoreu aus der öffentlichen Sparkasse in Gesamtsumme enthoben
und den gesetzlichen Stellvertretern der betreffenden Kinder gegen Empfangs-
bescheinigung ausbezahlt.

Schließlich folgen noch Muster fiir die zu verwendenden Formulare für
die Sparbüchlein und die Kontrolle.
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Schul-Sparkasse in
- Schule.

Klasse.

Einlagen- »nd Zins-.Kontrolle.
5'K. Das wirkliche Format ist nk o>». lang und 22 vm. breit.

Schuljahr

Nr. Namen und Geburtsdatum der
Spar-Schüler. A

Namen der geschlichen Stell-
Vertreter.

1

2

Schuljahr

Nr.
Einlagen im Monat

'Nr.
Einlagen im Monat

1

Woche
2.W. 3.W. 4. W. 5.W. Total 1.

Woche 2. W. 3. W. 4.W. 5. W. Total!

1

2

î

Fr. Np. empfangen, bescheint

den Der Kassier:

Fr. Rp. empfangen,'bcscht.

den Der Kassier:

NL. In der Einlagen- und Zinskontrolle folgen sechs so eingeteilte Seiten aus-
einander! dann folgt eine Seite für den das ganze Schuljahr umfassenden Zu-
sammenzng nach folgendem Muster.

Schuljahr

Nr. Ein-
lagen

Zins
durchschn.

0//y

Guthaben
im

Vorjahr
Zins

°/°

Guthaben
anl

so. 18

Rückzahlung
Bemer- kungen.

Datum Betrag
> l
^ 2

i
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Schul-Sparkasse in
Tparbüchlci»

fur

Angefangen den

^>l!. Wirklich») Format >8 an>. lang und lt vrcit.

Fol. l.
^ Schule, Klasse.

Schuljahr Kontrollnnuiiner

Spar-Guthaben im Vorjahr
Fr. Rp

Rnckzah-
lnng.

Monat. Einzahlungen. Total.

Np. Rp. Np. slip. Rp.

Einzahlungen im Schuljahr

Samt dem vorjährigen Guthaben
Rückzahlung

Bleiben
Zins

Guthaben den

>3. Das Sparbüchlcin enthält 8 Folio nach diesem Mustert auf der ersten
Seite nach dem Titelblatt sind die Statuten gedruckt.

Fol. l.
Eingesehen von

Datum Unterschrift des gesetzlichen Stellvertreters.

dilZ. Im untern Raum bescheinigt der gesetzliche Stellvertreter den Empfang
des ihm vom Kassier zurnckbczahltcn Guthabens.
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